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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.01.1995

Norm

StPO §331 Abs3

Rechtssatz

Das Fehlen einer ausreichenden Begründung des Wahrspruches in der Niederschrift kann - mangels einer

Verp7ichtung der Geschworenen zur Begründung ihres Wahrspruches nach Art eines schö8engerichtlichen Urteils -

niemals Urteilsnichtigkeit begründen.
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